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 Veröffentlicht am 28.06.2012

Norm

KSchG §30a

1. KSchG § 30a heute

2. KSchG § 30a gültig ab 13.06.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2014

3. KSchG § 30a gültig von 01.07.1996 bis 12.06.2014 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 262/1996

Rechtssatz

Auch die Bestimmung des § 30a KSchG bezweckt den Schutz des Verbrauchers vor einer unüberlegten

Vertragsentscheidung, die bei der erstmaligen Besichtigung einer Wohnung typischerweise zu besorgen und mit der

Situation bei Haustürgeschäften zu vergleichen ist.Auch die Bestimmung des Paragraph 30 a, KSchG bezweckt den

Schutz des Verbrauchers vor einer unüberlegten Vertragsentscheidung, die bei der erstmaligen Besichtigung einer

Wohnung typischerweise zu besorgen und mit der Situation bei Haustürgeschäften zu vergleichen ist.
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